
Umwelt
■ Die RoHS-Richtlinie (2002/95/EC) regelt die Beschränkung

der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronik-

geräten für EU-Mitgliedsstaaten. 

■ Seit dem 1. Juli 2006 besteht das Verbot für die Verwendung

von 6 Substanzen: Blei, Cadmium, Quecksilber, Sechswertiges

Chrom, Polybromierte Biphenyle und Polybromierte Diphenyl-

ether (PBBs und PBDE). 

■ Neue Produkte dürfen auf dem europäischen Markt nur noch

verkauft werden, wenn diese den RoHS Bestimmungen ent-

sprechen. 

Networking Documents.
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RoHS-Richtlinie

Die RoHS-Richtlinie (Restriction of Hazardous Substances) der
Europäischen Union soll die Verwendung von Substanzen in Elektro-
und Elektronikgeräten einschränken, die die menschliche Gesundheit
oder die Umwelt gefährden können. 

Zu diesen Stoffen gehören:
- Blei
- Quecksilber
- Cadmium
- Sechswertiges Chrom
- Polybromierte Biphenyle (PBB)
- Polybromierte Diphenylether (PBDE) 

Die RoHS-relevante Gesetzgebung der EU-Mitgliedsstaaten soll sicher-
stellen, dass nach dem 01. Juli 2006 elektronische Geräte in der EU nur
noch verkauft werden dürfen, wenn sie nicht mehr als einen bestimm-
ten Prozentsatz dieser Substanzen in homogenen Werkstoffen enthal-
ten:

- maximal 0,01 Gewichtsprozent Cadmium
- maximal je 0,1 Gewichtsprozent Blei, Quecksilber, 

sechswertiges Chrom, PBB und PBDE 

Toshiba RoHS Statement

Wir, die Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH, erklären, dass
alle Produkte (inkl. aller Optionen, Verbrauchsmaterialien und Ersatz-
teile), die nach dem 01. Juli 2006 auf dem europäischen Markt verkauft
werden, entsprechend der RoHS-Richtlinie (2002/95/EC) produziert
wurden.

Die Toshiba Tec Gruppe hat Prozesse und Kontrollen entwickelt, um
sicherzustellen, dass keine der betroffenen Substanzen in den
Produkten enthalten sind. Die Einhaltung der Richtlinie hat auch
Auswirkungen auf die Tätigkeit unserer Zulieferer. Daher ergreift Toshiba
Maßnahmen, damit auch Zulieferer unseren Anforderungen entspre-
chen und mit uns bei der Einhaltung unserer Standards und damit der
RoHS-Bestimmungen zusammenarbeiten.

MAX HÖGGER STRASSE 2, CH-8048 ZÜRICH
TEL. +41(0)44 439 71 71, FAX +41(0)44 439 71 72
INFO@TOSHIBATEC-TTCH.COM

TOSHIBA TEC SWITZERLAND AG


